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Es ist hievon Vormerkung genommen und beschlossen worden, den schweize
rischen Repräsentanten mitzutheilen, dass man von der Neutralitätszusicherung 
Notiz nehme; sie möchten jedoch zu verstehen geben, dass den betreffenden 
Armeeführern diesfällige Ordre ertheilt werde.

An die Schweiz. Repräsentanten in Florenz, Wien u. Paris.
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Le Conseil fédéral au Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern
Copie
L Bern, 23. Mai 1866

Unsere diplomatischen Vertreter in Österreich und Italien, als den gegenwärti
gen politischen Konjunkturen zunächst mitbetheiligten Staaten haben in jüngster 
Zeit mit den betreffenden Herrn Ministern der auswärtigen Angelegenheiten die 
Stellung der Schweiz gegenüber den in Aussicht stehenden Eventualitäten be
sprochen1 und dabei, wie sich von selbst versteht, die unbedingte Aufrechthal
tung der schweizerischen Neutralität in den Vordergrund gerükt.

Von beiden Ministern wurden die beruhigendsten Zusicherungen ertheilt, 
indem ausdrüklich erklärt ward, dass die Neutralität der Eidgenossenschaft in 
loyaler Weise solle beachtet werden. Wir haben darauf unsere Vertreter zur 
Abgabe derjenigen Erklärung2 eingeladen, die wir hier in Abschrift folgen lassen, 
mit der Direktion, davon auch dem französischen Herrn Minister des Äussern 
Kenntniss zu geben und ihm an der Hand derselben die Gesichtspunkte zu ent
wickeln, von denen aus wir das Wesen der schweizerischen Neutralität auffassen, 
die wir unsererseits unter waltenden Umständen in loyalster Weise aufrecht zu 
erhalten entschlossen sind.

A N N E X E
E 1001 (E )q  1 /71

Le Conseil fédéral aux Légations de Suisse à Vienne et Florence

Copie
L Bern, 23. Mai 1866

[...] Wir laden Sie ein, dem Herrn Minister zu eröffnen, dass wir von dieser loyalen Erklärung 
Vormerkung genommen haben und die zuversichtliche Erwartung hegen, es werden im Hinblike 
auf diese Kundgebung an die Armeekommandanten diejenigen Weisungen erlassen werden, die 
mit jener Erklärung im Einklänge stehen und welche die Sicherung der Integrität des schweizeri
schen Gebietes zum Zweke haben. Hinwieder werde die Schweiz eine ebenso loyale und aufrichtige 
Neutralität zu beobachten und gegen Jedermann festzuhalten mit aller Entschiedenheit und mit 
allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln in guten Treuen bestrebt sein, und die Behauptung dieses 
Standpunktes unter den jezigen politischen Konstellationen als ihre eigenste Aufgabe erfassen.

1. Cf. n° 20 et n° 22.
2. Reproduite en annexe.
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Indem der Schweizerische Bundesrath diese Anschauungen und Absichten mit allem Freimuthe 
darzulegen sich beeile, müsste er sich anderseits nicht minder volle Freiheit des Handelns Vorbehal
ten, wenn das schweizerische Gebiet irgend verlezt, wenn überhaupt die feierlich proklamirte und 
ebenso bestimmt zugesicherte Neutralität der Eidgenossenschaft verkümmert oder missachtet wer
den wollte.
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Le Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern, 
au Président de la Confédération, J. M. Knüsel

R
Confidential Paris>24-Mai 1866

Bei der Wichtigkeit, welche die gegenwärtige politische Situation speziell auch 
für die Schweiz hat (mit ihrem an die kriegsbereiten Mächte angrenzenden 
Gebiete), fand ich mich bewogen, heute als an dem gewöhnlichen Audienztage 
mich auf das Cabinet des Ministers des Äussern zu begeben. Unter Hinweisung 
auf dieses Interesse der Schweiz ersuchte ich Herrn Drouyn de l’Huys mir bezüg
lich der Frage des Kongresses u. der Situation überhaupt, diejenigen renseigne
ments zu geben, welche mir immer mit der Diskretion vereinbar seyen. Ich 
bemerkte ihm einleitend «ich mache es mir um so mehr zur Pflicht, von Zeit zu 
Zeit meiner Regierung über die Lage der Dinge Bericht zu erstellen, als je nach 
Umständen die Schweiz im Fall seyn werde, alle diejenigen militärischen Massre- 
geln zu treffen, welche sie zu Wahrung ihrer völkerrechtlichen Stellung für 
nothwendig u. zweckmässig erachte. Ich wisse, dass gerade gegenwärtig eine 
besondere Commission für Vorbereitung allfällig nothwendig werdender Mass- 
regeln nach Bern einberufen sey u. es liege hierin für mich ein Grund mehr, meine 
Regierung so zuverlässig als möglich über die Situation zu unterrichten.» Solche 
renseignements zu erhalten, sey der einzige Zwek meines heutigen Besuches. 
Drouyn de l’Huys antwortete mir im Wesentlichen folgendes: «Er sey mit Ver
gnügen bereit, meinem Wunsche zu entsprechen. Nachdem im Jahr 1863 der vom 
Kaiser gemachte Vorschlag zu einem Kongress verworfen worden, sey es nicht in 
der Aufgabe der französ. Regierung gewesen, zu einem Congresse die Initiative 
zu ergreifen. Bei der allgemeinen Stimmung zu Gunsten des Friedens, die vielfach 
laut geworden, habe aber die franz. Regierung nicht ermangelt, jeden Anlass zu 
benuzen, um zu Gunsten der Erhaltung desselben ihren Einfluss geltend zu 
machen; u. nachdem sowohl England als Russland Geneigtheit geäussert haben, 
an Conferenzberathungen im Interesse der Erhaltung des Friedens theilzuneh- 
men, habe auch die französische Regierung ihre Bereitwilligkeit zu solchen Ver
handlungen zu erkennen gegeben. Man habe sich nach dem Vorschlag einer von 
ihm entworfenen Note unter England, Russland & Frankreich verständigt, dieje
nigen Mächte, welche zum Kriege sich vorbereiten, zu einer solchen Konferenz 
nach Paris einzuladen. Die Form sey folgende: Eine identische Note, hier verein
bart, werde von den Kabineten von London, Petersburg & Paris ihren politischen 
Agenten in Florenz, Berlin, Wien u. Frankfurt übermittelt werden. Die Leztern 
werden bei dem betreffenden Minister des Äussern gemeinsam eine Audienz ver-
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